
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Bürgermeisterin  Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Verwaltungsausschuss   Technischer Ausschuss 

 OR Seifertshain  OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	Finanzverwaltung: On
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: Off
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 12.03.2019
	Beschlussvorlage: Die Gemeinde Großpösna hat mit der Urkunde UR 1002/2018 der Notarin Beyer vom 17.07.2018 eine Teilfläche von 440 m² des Flurstückes 73/29 Gemarkung Muckern an die DSG Großpösna mbH verkauft. Die Teilfläche befindet sich im Bereich des B-Planes Muckern - Südwest. Die Vermessung ist beauftragt. Die DSG hat mit der Vermarktung der Baugrundstücke begonnen und erste Kaufverträge beurkundet. Da die DSG noch nicht Eigentümerin der von der Gemeinde erworbenen Fläche ist, kann sie auch nicht die Eintragung einer Vormerkung an der Teilfläche des Flurstückes 73/29 Gemarkung Muckern - zukünftig lt. Lageplan 73/42 - genehmigen. Diese Eintragung ist jedoch Voraussetzung für die Fälligstellung des Kaufpreises. Um den Verkaufsvorgang für das Baugrundstück nicht zu verzögen, kann die Gemeinde Großpösna als noch eingetragener Grundstückeigentümer die Eintragung der Vormerkung genehmigen.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 18.03.2019
	Beschlussnummer: GR-2019-018
	Beschlusstext: die Bewilligung der Eintragung der Vormerkung an einer Teilfläche  des Flurstückes 73/29, vorläufige Flurstücksnummer lt. Lageplan: 73/42, in einer Größe von ca. 296 m² zu Gunsten der Käufer aus der Urkunde Nr. ........ der Notarin Kerstin Ehrt vom 12.03.2019 im dort angegebenen Beteiligungsverhältnis.
	Herr/Frau: [Frau Ackermann]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Genehmigung der Eintragung einer Auflassungsvormerkung Gemarkung Muckern
	Verfasser: [Kämmerei]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: DSG Großpösna mbH
	Produktnummer: 11.13.02.00
	Sachkonto: 


